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Bebouungsplon "stiebocker" und "Bruch", Erweiterung I, der OrtsgemeindË,
Rutsweiler o.d.Louter

l. Allgemeines

Nochdem in der Ortsgemeinde Rutsweiler o.d.Louter ein dringenden Bedorf

on BoupIötzen besteht, hot der 0rtsgemeinderot Rutsweiler o.d.Louter in

seiner Sitzung om lr3. November 198ó beschlossen, Teile der Gewonne

"Grummetseck" o1, Buborungsgebiet ouszuweisen.

Mit der Aufstellung dieses Bebouungsplones werden die BoufIöche für Wohn-

bouzwecke zur Verfügung gestel lt.
Die geplonte Erweiterung schließt sich orgonisch on dos vorhondene Neubou-

gebiet "Stieböcker" und "Bruch" on und stellt eine Abrundung der vorhondenen

Bebouung on der Bundesstroße dor.

Die 0rtsgemeinde Rutsweiler o.d.Louter hot sich für dieses Bebouungsgebiet

entschieden, do sich dos Gelönde in dos bestehende Siedlungsgefüge gut

einordnet und sich ouf Grund der topogrophischen und reizvollen Iondschoft-
lichen Loge zur Bebouung onbietet. Ein GroßteiI der Grundstücke in diesem

Gebiet können von der Gemeinde erworben werden.

An sonstiger SteIle innerholb der Gemeinde ist kein geeigneteres Gelönde frir
eine Wohnbebouung vorhonden.

Dos Bebouungsgebiet ist relotiv günstig und unproblemotisch zu erschließen.
Dos Erweiterungsgebiet wird über die vorhondene 0rtsstroße "Bergstroße"

mit einer Wohnstroße und onschließendem Wendeplotz erschlossen. Ein Fußweg

ermögl icht die Erschl ießung des ongrenzenden Freiroumes.

Auch die Ver- und Entsorgungsleitungen sind kostengünstíg zu verlegen.
Dos Bougebiet ist qIs "Allgemeines Wohngebiet" (0 4 Bounutzungsveror^dnung)

mit offener Bouweise dorgestellt und schließt sich unmittelbor on die
vorhondene Bebouung on.

2. F1öchengröße

I

Der röumIiche Geltungsbeneich des

co. B Wohnbougrundstücken und co.

Bebouungsgebietes umfoßt co. 0,7 ho mit
l2 Wohneinheiten.

3. Übereinstimmung mit den Zielen des regionolen Roumordnungsplones, der

Nohber^eichsunter^suchung und des FIöchennutzungsplones

Der Bebouungsplon ist in Ubereinstimmung mit den Zielen des regionolen Roum-

ordnungsplones Westpfolz sowie der Nohbereichsuntersuchung für die Verbonds-

gemeinde Wolfstein und des dorous entwickelten Entwurfs des gemeinsomen

Flöchennutzungsplones der Verbondsgemeinde Wolfstein (1. Fortschreibung)
ousgeorbeitet worden. Der Zweck und dos Plonungsziel des Bebouungsplones

stehen somit mit den Zielen der Roumordnung und Londesplonung in Einklong.
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)er Entwurf für die l.,:ortschreibung des Flöchennutzungsplones wird degzeit

vom Ingenieurbüro Asol, Koisersloutern, ousgeorbeitet. Dorin werden die'
Flöchen dieses Bebouungsplones (co. 0,7 ho) ousgewíesen.

Domit cür'ite der in der Gemeinde ouftretende Bouflöchenbedorf bis etwo

2000 gedeckt sein. Bestimmungsfoktoren für^ diesen Bouflöchenbedorf sind

die künftige Einwoh¡erzohI, die zu erwortende Anderung der Belegung-sdichte

(Personen pro Wohne'inheit) und di.e örtliche Bousubstonz, soweit sie ouf

Grund des Bouolters erneuerungsbedürftig ist und wegen zu enger Boustruktur

in dem 0rtskern zum Teil durch Neubouten ouf Neubougrundstücken im Bebouungs-

gebiet ersetzt wer^den muß. In der 0rtsgemeinde Rutsweiler o.d.Louter wurde

zwischen l9Z0 und 1982 ein BevöIkerungsrückgong registriert. Jedoch zeichnet

sich eine Stognotion der BevöIkerungsentwicklung ob. Der hohe Bestond on

überolterten Wohngeböuden,die überwiegend in der beengten und sonierungs-

bedürftigen 0rtsloge stehen, genügen bezüglich der Wohnquolitöt den heutigen

Anforderungen nicht mehr.

Auch ist eine geordnete innerörtliche stödtebouliche EntwickLung ouf Grund

der stork eingeengten lqndwirtschoftl.ich geprögten Struktur ur.d Bousubstonz

nicht möglich, sodoß wegen der hierous resultierenden Abwonderuñgr vor

ollem junger bouinteressierter Einwohner, mit der Bereitstellung von Wohn-

boulondflöchen entgegengetreten werden muß.

4. Vorzeitige Aufstellung des Bebouungsplones

Der Bebouungsplon soll vorzeitig oufgestellt werden, bevor die in der Auf-

stellung befindliche Fontschreibung des F1öchennutzungsplones rechtskröftig
ist (0 8 n¡s.4 BouGB), do dringende Gründe es erfordern und der Bebouungs-

plon der beobsichtigten stödteboulichen Entwicklung des Gemeindegebietes

nicht entgegensteht (vorzeitiger Bebouungsplon).

Den vorzeitige Bebouungsplon ist dringend erforderlich, um erhebliche Noch-

teile für die Entwicklung der Gemeinde zu vermeiden. Desholb konn die bereits
beschlossene For^tschrej.bung des Flöchennutzungsplones für dos Gebiet der Ver-

bondsgemeinde Wolfstein nicht obgewortet werden.

Durch die vorhondene bouliche Situotion innerholb des 0rtes und im Neubou-

gebiet "Stieböcker" und "Bruch" sowie durch die bereits vorhondene Stroßen-

plonung und die wosserrechtlich genehmigte Plonung der Konolisotion sind für
ci:.þebouungsplonbereich so weitgehende Verfesti.gungen in ¡^echtlicher und

totsöchlicher Hinsicht entstonden, die ouch bei der Fortschreibung des

FLöchennutzungsplones in ihren Grundzügen zu beochten sind, sodoß es hin-
sichtlich dieser ber^eits festliegenden Elementen zu keiner onderen Ent-

wicklungsmöglichkeit in der Gemeinde kommen konn ols der Bebouungsplon sie
dorstellt. Der 0rtsgemeinderot Rutsweiler o.d.Louter hot bereits in seiner

Sitzung om ì2.8. l9Bó beschlossen, doß die vorgesehene Erweiterung in die
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nöchste Fortschreibung des Flöchennutzungsplones oufgenommen wird.'i,

Do derzeit in den ousgewiesenen Bebquungsgebieten und ouch innerholb des

0rtsbereiches keine freien Bouplötze mehr zur Verfügung stehen und eine

große Nochfroge noch Bougrundstücken besteht, ist ein ZurÜckstellen dieses

Bebouungsplones bis zur Rechtskroft des Flöchennutzungsplones nicht zu-

vertreten. Dieser Båulondbedorf muß dringend befriedigt werden, weil

Boubewerben ous der Gemeinde kein Boulond finden und domit dos notwendige

Bouen nicht erfolgen konn bzw. die betreffenden Bouinteressenten sich

noch Boulond in onderen Gemeinde umsehen. Desholb soll dos Bougebiet

unverzüglich erschlossen werden.

Schließlich hondelt es sj.ch bei der 0rtsgemeinde Rutsweiler o.d.Louter

um ej-ne kleine Gemeinde (z.Zl. 325 Einwchner) mit geringer Siedlungs-

tötigkeit. Noch I 2 Abs.2 BouGB ist ein Flöchennutzungsplon nicht

erforder^lich, wenn der Bebouungsplon ousreicht, um die stödtebouliche

Entwicklung zu ondnen, wos in unserem FolIe ebenfolls gegeben ist.

5. 0rdnu des Grund und Bodens

Zur Ordnung des Grund und Bodens (Bildung der Bougrundstücke) ist ein

Umlegungsverfohren noch den g0 45 ff. Bundesbougesetz vorgesehen, sofern

keine freiwillige Umlegung zustondekommt.

Hierbei werden die Flöchen des Gemeinbedorfs in dos Eigentum der Gemeinde

überf ührt.

6. Erschließung des Boug eb i et es

Dos Bebouungsgebiet wird von der Bundesstro}e 270 (Houptstnoße) ous über

die vorhondene 0rtsstnoße "Bergstroße" (Neubougebiet "Stieböcker" und

"Bruch") erschlossen. Von dieser wird eine co. 85 m longe Stichstroße mit

Wendehommer hergestellt. Die Ver- und Entsorgungsleitungen werden in

diese Stroße verlegt.
Die ordnungsgemöße Abwosserbeseitigung (Mischverfohren) des Bougebietes

ist durch Anschluß on die in der Bergstroße verlegte Konolisotion mit

zentroler KIöronloge gewöhrleistet.

Dobei sind lediglich die zwei ersten Holtungen in der Bergstroße ob der

Houptstroße (B 270) überlostet und müssen quf eine Strecke von 40 m

durch Steinzeugrohre DN 400 zur gegebenen Zeit ousgewechselt werden.

Die Trink- und Brondwossenversorgung konn durch Anschluß des Bougebietes

on die zentrole Wosser^versorgungsonloge der Gemeinde (vorhondene Wosser-

leitung in der Bergstroße) sichergestellt werden. Die Gemeinde ist seit
Johren on den Wqsserversorgungsverbond Westpfolz ongeschlossen.
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co.
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zur Ëntscheiclung
2 1. APR, 1989

4

Ersch I ießungsmoßnohmen bet rogen :

ì5.000,-- DM

5.000,-- DM

ó0.000, -- DM

/0.000, -- DM

ti

Kosten

Do r-

20. Juni l9BB

o.d.Louter:

Abwosserlei.tung (Kqnolisotion )

Wosserleitung

Erschl ießungskosten insgesomt

l

co . I 50 .000, -- DM

Zur Deckung dieses Aufwondes werden von den Eigentümern der in Froge

kommenden Grundstücke Beitröge noch den jeweils geltenden Beitrogs-
sotzungen erhoben.

Der Gemeindeonteil für die StroßenherstelÌung soLl mit einem Dorlehen

finonziert werden.

Auch die ouf die Verbondsgemeinde Wolfstein entfollenden onteiligen
für die Verlegung der Konqlisotions- und Wosserleitungen werden mit
lehen finonziert.

7. Zeitplon und Reihenfolge der zu treffenden Moßnohmen für die ReoLi-

sierung

Zur Verwirklichung des Bebouungsplones werden folgende Moßnohmen getr^offen:

o) Dos Umlegungsverfohren noch den $g 45 ff Bundesbougesetz soll sofort
noch Rechtskroft des Bebouungsplones eingeleitet werden. Zur Durch-

führung dieser Umlegung wird erforderlichenfolls sobold oIs möglich

ein Umlegungsousschuß gebildet.
b) Sofort noch der Boulondumlegung (etwo Sommer l989) ist die Trossen-

schiebung für die Stroße vorgesehen.

c) Donoch soIlen unverzüglich die Wosser- und Konolleitungen (Houptleitungen

und Housonschlüsse) verlegt werden.

d) Etwo bis Ende 1989 bzw. Anfong ì990 ist beobsichtigt, die Stroße und

die Stroßenbeleuchtungsonloge herzustellen.

vom

Rutsweiler o.d. L. , den

Ortymeinde Rutsweiler

t/¿"*a--t"--
( Cossmonn )

0rtsbürgermeister


